
Trotz vieler Verbesserungen ist die Bevölkerung im Kanton Zürich noch immer von 
ungesund hoher Luftbelastung betroffen. Eine weitere Verminderung des Schadstoff­

ausstosses ist nötig, um das Gesundheitsrisiko zu verringern.
Quelle: I. Flynn

Schutz vor Luftschad­
stoffen
Menschen, Tiere und Pflanzen, ihre Le­
bensgemeinschaften und Lebensräu­
me sollen laut Umweltschutzgesetz ge­
gen schädliche oder lästige Einwirkun­
gen geschützt werden. Stickstoffdioxid, 
Feinstaub und Ozon sind gesundheits­
schädlich. Ozon kann die Vegetation 
schädigen und zu Ernteeinbussen be­
stimmter Kulturen führen. Es ist auch 
ein Klimagas. 
Ammoniak und weitere stickstoffhalti­
ge Schadstoffe düngen nährstoffarme 
(halb)natürliche Ökosysteme, wie Wäl­
der, Magerrasen und Moore aus der 
Luft weitab ihrer Quellen. Sie schädigen 
so die Biodiversität und Stabilität dieser 
Ökosysteme.

Rechtsgrundlagen
	l Schweizer Luftreinhalte-Verordnung 
(LRV)

	l Gesundheitsbezogene Richtwerte der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO)

	l Umweltschutzgesetz

Luftbelas­
tung: besser 
als erlaubt, 
schlechter  
als nötig
Die Luftbelastung 
beeinträchtigt die Gesund­
heit der Bevölkerung. Die 
WHO hat aufgrund neuer Er­
kenntnisse ihre Richtwerte 
für die Belastung durch 
Luftschadstoffe verschärft. 
Wie steht es um die Schwei­
zer Grenzwerte, um die 
Luftbelastung und den 
Anteil der im Kanton Zürich 
betroffenen Bevölkerung?
Jörg Sintermann, Sektionsleiter Monitoring 
Abteilung Luft, Klima und Strahlung 
AWEL 
Baudirektion Kanton Zürich 
Telefon 043 259 43 73 
joerg.sintermann@bd.zh.ch

www.zh.ch/luft � Luftqualität 
www.ostluft.ch, die Luftqualitätsüberwa­
chung der Ostschweizer Kantone und des 
Fürstentums Liechtenstein

Die Luftbelastung durch ausgestossene 
Schadstoffe stellt ein Gesundheitsrisiko 
für die Bevölkerung dar. Besonders schäd­
lich sind Feinstaub, Russ, Stickstoffdioxid 
und Ozon. Eine Langzeitbelastung durch 
diese Schadstoffe erhöht das Risiko für 
Atemwegs- und Herz-Kreislauf-Erkran­
kungen sowie für vorzeitige Todesfälle.
Vermutlich werden auch weitere Gesund­
heitsfolgen wie Diabetes, Atemwegsaller­
gien und niedriges Geburtsgewicht durch 
die Schadstoffe begünstigt. Besonders 
gefährdet sind Kinder, ältere Menschen 
sowie Personen mit einer vorbestehen­
den Krankheit der Atemwege oder des 
Herz-Kreislauf-Systems.

Wie die Luftqualität beurteilt wird
Man unterscheidet bei der Beurteilung zwi­
schen der Kurzzeit- (Tages- oder Stunden­
werte) und Langzeitbelastung (meist Jah­
reswerte). Die Luftqualität wird mit den ent­
sprechenden gesetzlichen Grenzwerten 
der Schweizer Luftreinhalte-Verordnung 
(LRV) sowie mit den gesundheitsbezoge­
nen Richtwerten der Weltgesundheitsor­
ganisation (WHO) verglichen. 
Grenzwerte sind rechtlich verbindlich. Wer­
den sie überschritten, müssen die Kantone 
Massnahmenpläne aufstellen. WHO-Richt­
werte sind unverbindlich. Sie widerspiegeln 
den neuesten wissenschaftlichen Stand 
zum Schutz der Gesundheit. 
Gemäss Umweltschutzgesetz sollen Men­
schen, Tiere, Pflanzen und Böden umfas­
send vor schädlichen und lästigen Auswir­

kungen der Luftschadstoffe geschützt wer­
den (Zusatzinfo unten). Daher wurden in der 
Schweiz die WHO-Richtwerte meistens 
nach einiger Zeit in Grenzwerte überführt. 

www.zh.ch/umweltpraxis
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https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1986/208_208_208/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1986/208_208_208/de
https://iris.who.int/items/5b0ca7ab-830a-44b8-b99f-4ee743b4d7b2
https://iris.who.int/items/5b0ca7ab-830a-44b8-b99f-4ee743b4d7b2
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1984/1122_1122_1122/de
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/luft-strahlung.html
https://www.ostluft.ch/
https://www.ostluft.ch/
https://www.ostluft.ch/


Für Stickstoffdioxid, PM10, PM2.5 und Ozon liegen die WHO-Richtwerte 
gegenwärtig unterhalb der geltenden Schweizer Grenzwerte.

Quelle: AWEL

fast niemand mehr von Jahresmittelgrenz­
wert-Überschreitungen betroffen. Kann 
man also Entwarnung geben?

… genügt aber noch nicht um die 
Gesundheit zu schützen
Der Vergleich mit den WHO-Richtwerten 
zeichnet ein anders Bild (Grafik unten).  
Die meisten Menschen im Kanton Zürich 
waren und sind in ungesundem Ausmass 
durch Stickstoffdioxid belastet. Erst seit 
dem Jahr 2022 sinkt der Anteil der belas­
teten Bevölkerung etwas. 
Die gesamte Bevölkerung ist ausserdem 
seit Jahrzehnten gesundheitsgefährdend 
durch Feinstaub PM2.5 belastet. Die 
Ozonbelastung ist sowohl gemäss Grenz- 

als auch WHO-Richtwert anhaltend zu 
hoch. Immerhin: Seit einigen Jahren ist so 
gut wie niemand mehr zu hohen Belastun­
gen durch Feinstaub PM10 ausgesetzt.

Es muss weitere Verbesserungen 
geben
Zwar werden gegenwärtig im Kanton Zü­
rich – ausser für Ozon – die Grenzwerte 
für die Bevölkerung eingehalten, trotzdem 
sind fast alle in ungesundem Ausmass 
durch Feinstaub PM2.5, Stickstoffdioxid 
und Ozon belastet. Weitere Verbesserun­
gen der Luftqualität sind nötig, um die 
Vorgaben des Umweltschutzgesetzes für 
einen umfassenden Schutz von Gesund­
heit und Umwelt zu gewährleisten.

Um die Gesundheit zu schützen, 
sind tiefere Grenzwerte nötig
Die aktuellen Richtwert-Empfehlungen 
der WHO stammen aus dem Jahr 2021. In 
Bezug auf die Langzeitbelastung zeigen 
sie: Schädliche Auswirkungen beschrän­
ken sich nicht nur auf hohe Belastungen, 
sondern treten auch deutlich unterhalb 
der gegenwärtigen Schweizer Grenzwer­
te auf. Die Eidgenössische Kommission 
für Lufthygiene (EKL) hat daher 2023 dem 
Bundesrat eine entsprechende Anpas­
sung der Grenzwerte empfohlen.

Die Luftqualität im Kanton Zürich 
liegt unter den Grenzwerten …
Die Luftqualität hat sich in den meisten Be­
reichen laufend verbessert. Die durch­
schnittliche Belastung der Bevölkerung im 
Kanton Zürich durch Stickstoffdioxid hat 
sich in den letzten zehn Jahren halbiert. Für 
Feinstaub (PM10 und PM2.5) hat sie sich 
um rund ein Drittel verbessert. Allein bei 
Ozon, welches unter der Wirkung von Son­
neneinstrahlung erst in der Atmosphäre 
aus Vorläuferschadstoffen gebildet wird, 
gab es nur wenig Verbesserung. 
Während die Bevölkerung im Kanton Zü­
rich über die Jahre zugenommen hat, sind 
immer weniger Menschen Belastungen 
durch Feinstaub und Stickstoffdioxid ober­
halb der Grenzwerte ausgesetzt. Heute ist 

Berechnungsvorschrift WHO- 
Richtwert

LRV- 
Grenzwert

Stickstoffdioxid Jahresmittel 10 µg / m3 30 µg / m3

Feinstaub PM10 Jahresmittel 15 µg / m3 20 µg / m3

Feinstaub PM2.5 Jahresmittel 5 µg / m3 10 µg / m3

Ozon
typische Spitzenbelastung1 - 100 µ / m3

mittlere Sommertagbelastung2 60 µg / m3 -
1 genaue Definition: 98%-Perzentil der ½-Stunden Mittelwerte eines Monats.
2 genaue Definition: Durchschnitt der maximalen täglichen 8-Stunden Mittelwerte der Ozon-Konzentration in den sechs aufeinanderfolgen­
den Monaten mit der höchsten Ozon-Konzentration im Sechsmonatsdurchschnitt.

Von Luftschadstoffen belastete Bevölkerung im Kanton Zürich (Anzahl Personen)
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Während praktisch niemand mehr im Kanton Zürich von PM10-Werten oberhalb des Grenz- und WHO-Richtwerts  
betroffen ist, werden beim Ozon der Grenz- und Richtwert noch überall überschritten. Für PM2.5 und Stickstoffdioxid hat 

sich die Belastungssituation in den letzten 15 Jahren nur in Bezug auf den Grenzwert deutlich verbessert.
Quelle: BAFU und BFS
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